
Stadt Neumünster Neumünster, 15. November 2024
Der Oberbürgermeister

Bürgerservice, öffentliche Sicherheit und Ordnung

- Abt. Ordnungsangelegenheiten -
 
 

  AZ: 32.1 - Herr Frauenstein

 
 
 

Drucksache Nr.:  0400/2023/DS
===========================

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung

Ausschuss für Feuerwehr, 

Sicherheit und Ordnung
26.11.2024 Ö Vorberatung

Hauptausschuss 03.12.2024 Ö Vorberatung
Ratsversammlung 10.12.2024 Ö End. Entsch. Stelle

 

Berichterstatter:
 
Oberbürgermeister Tobias Bergmann

Erster Stadtrat Michael Knapp
 

Verhandlungsgegenstand:
 
Der Tierschutzverein Neumünster und 

Umgebung von 1932 e.V. hat mit 
Schrei-ben v. 30.10.2024 für 2025 

einen Zuschuss von bis zusätzlich zu 

170.000 Euro beantragt, um den 
Betrieb der Tierheime in Neumünster 

und Wasbek, die für gesetzliche 

Aufgaben der Stadt Neumünster 

benötigt werden, aufrecht zu erhalten.

 
A n t r a g: Die Ratsversammlung stimmt dem 

beiliegenden Antrag des Tierschutzvereins
Neumünster und Umgebung von 1932 

e.V. auf Gewährung eines Zuschusses 

von zusätzlich bis zu 170.000 Euro zu.

 
Der Tierschutzverein erhält für 2025 

einen Zuschuss von zusätzlich bis zu 

170.000 Euro. Haushaltsmittel werden im
entsprechenden Produkt zur Verfügung 

gestellt. Die Gewährung des genauen 

Zuschusses erfolgt nach Prüfung der 

Verwaltung anhand des 
Jahresergebnisses 2024. 
 
Der Tierschutzverein verpflichtet sich im 
Gegenzug 

 eine weiterhin aktive 
Mitgliederwerbung zu betreiben
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 den Social-Media-Auftritt weiterhin
aktiv zu gestalten

 weiterhin Durchführung eines 

Tages der offenen Tür / pro Jahr

 zur Akquise weiterer Fördermittel, 

hier insbesondere die Nutzung von
Fördermöglichkeiten auf Landes-, 

Bundes- oder anderer Ebene
 zur Erstellung einer Kosten-

Leistungsrechnung für 2025 und 

Entwicklung kostendeckender 
Tagessätze

 zur Verwertung der Immobilien, 
wobei lediglich 50% des 
Verkaufserlöses auf den Zuschuss 

angerechnet werden. 25% werden
als Rücklage für ein mögliches 

Hundehaus gebildet und 25% 
dienen den allgemeinen 
Vereinszwecken.

 
 
 
IRIS: Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der 

Stadt gewährleisten   

 
 
Finanzielle Auswirkungen: Zusätzliche konsumtive Ausgaben von bis

zu 170.000 Euro.
 

 
 

Vertraulich – es liegen Gründe für den Ausschluss der Öffentlichkeit im Sinne von 

§ 35 Abs. 1 Satz 2 GO vor:

Personalangelegenheit, die sich auf einzelne Personen bezieht

Erlass, Stundung und Niederschlagung von Abgaben und Entgelten

Grundstücksangelegenheit

Rechtsgeschäft mit Privaten/Unternehmen, deren persönliche oder 

wirtschaftliche Verhältnisse in die Beratung mit einbezogen werden
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B e g r ü n d u n g:

Mit Schreiben vom 30.10.2024 beantragt der Tierschutzverein Neumünster und 

Umgebung von 1932 e.V. einen Zuschuss von bis zu zusätzlichen 170.000 Euro zur 

Aufrechterhaltung des Betriebes der Tierheime in Wasbek und Neumünster. 

 
Die Expansion auf einen zweiten Standort führte Ende 2023 zu mehr Platz für 

Unterbringung und Betreuung, die aufgrund der steigenden Fundtierzahlen und des 
gesetzlichen Auftrages erforderlich sind, um Fundtiere in unserer Stadt 
tierschutzkonform, schnell und gut zu versorgen. Gleichzeitig führte der zweite Standort 

jedoch auch zu einem erhöhten Personalbedarf und einer Kostensteigerung für 

Verbrauchgüter und die Infrastruktur. Die Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 

und Abrechnung der Unterbringungen anhand von Tagessätzen decken diese Kosten 

nicht. 
 
Grundsätzlich besteht das gemeinsame Ziel von Tierschutzverein und der Stadt 

Neumünster sich zukünftig auf einen Standort zu konzentrieren, um die Aufwände wieder

zu reduzieren. Der bisherige Standort in Neumünster soll nach Errichtung eines 

Hundehauses in Wasbek aufgegeben werden. Die Planungen und auch die Umsetzung 
dieses Projektes werden jedoch noch einige Jahre in Anspruch nehmen.
 
Der Tierschutzverein erhält aufgrund der vorliegenden Verträge für die Unterbringung 

von Fund- und Verwahrtieren einen grundsätzlichen Zuschuss für das Tierheim 

Neumünster in Höhe von 40.000 Euro pro Jahr. Zusätzlich wurde dem Tierschutzverein 

gem. des Beschlusses der Ratsversammlung (1288/2018/DS) für 2023 und 2024 ein 

Betriebskostenzuschuss von bis zu 100.000 Euro gewährt. Nach der Schließung des 

Tierheimes in Wasbek und der Übernahme durch den Tierschutzverein Neumünster und 

Umgebung von 1932 e.V. wurde der bisherige Zuschuss an das Tierheim in Wasbek im 
Jahre 2024 analog mit dem Tierschutzverein verhandelt und ein weiterer vertraglicher 
grundsätzlicher Zuschuss von 30.000 Euro für den Standort in Wasbek vereinbart. 

 
Obwohl für 2023 und 2024 jeweils die o.g. Zuschüsse gewährt wurden, resultierte das 

Jahr 2023 in einem Defizit von etwa 18.000 €. Für 2024 wird derzeit ein Defizit von ca. 

100.000 Euro erwartet. Bei einem ähnlich verlaufenden Wirtschaftsjahr wie dem 

aktuellen, ist durch die fehlenden Zuschüsse aus dem o.g. Beschluss somit eine 

Erhöhung des Defizits auf 170.000,- € für das Jahr 2025 zu erwarten.

 
Genauere Angaben zu den aktuellen Einnahmen und Ausgaben sowie detailliertere 
Gesamtauswertungen können auf Grund eines im Rahmen einer 

Umstrukturierungsmaßnahmen vorgenommenen Wechsels des Steuerberaters von Seiten

des Tierschutzvereines noch nicht vorgelegt werden. Diese werden der Verwaltung 
jedoch vor Gewährung eines Zuschusses selbstverständlich vorgelegt. 

 
In einem Gespräch mit der 1. Vorsitzenden des Tierschutzvereines, dem Steuerberater 

des Tierschutzvereines, einem Vertreter des zuständigen Fachdienstes und dem Ersten 

Stadtrat am 07.11.2024 wurde diese Situation noch einmal transparent erörtert.

 

Der Tierschutzverein stellte die Situation noch einmal ausführlich vor, legte 

Kontoauszüge vor und wies auf zwei Häuser aus Erbschaften mit einem geschätzten 

Gesamtwert von ca. 480.000 Euro hin. Diese Häuser sind aktuell jedoch noch nicht 

verkauft, sodass diese einen Wert darstellen, der nicht verwendet werden kann. Zudem 
muss in Bezug auf die Verwertung der Immobilien der Zweck der Erbschaft im Blick 
behalten werden. Das Erbe soll zum Zweck des Vereines „Tierschutz“ verwendet werden. 

Ein Großteil der Kosten entstehen jedoch aufgrund der gesetzlichen Aufgabe der Stadt 



-  4  -

Neumünster, die Unterbringung von Fundtieren. Dies ist nicht vollständig der Zweck des 

Vereines, sodass vorgeschlagen wurde, 50 % des Verkaufserlöses auf den Zuschuss 

anzurechnen. Weitere 25 % sollen eine Rücklage für ein mögliches Hundehaus in Wasbek

bilden. Die verbleibenden 25 % kann der Verein für den satzungsgemäßen Zweck des 

Vereines verwenden. Dies entspricht unseres Erachtens regelmäßig dem letzten Willen 

der Erblasser. 
Diese Aufteilung sorgt auch für einen geringeren Zuschussbedarf in den nächsten Jahren 

und sichert einen Teil-Zuschuss von Seiten des Tierschutzvereines für das notwendige 

Hundehaus in Wasbek.
 
Auch die Schätzungen der Kostensteigerungen im Bereich der Personalkosten, 

Verbrauchsgüter und der Unterhaltskosten für die beiden Standorte konnten 

überzeugend vermittelt werden. 

 
Obwohl die endgültige Höhe des Zuschusses erst nach Abschluss der Buchhaltung genau 

beziffert werden kann, sieht die Verwaltung die Notwendigkeit für einen zeitnahen 

Beschluss durch die Ratsversammlung, um die erforderlichen Haushaltsmittel 2025 
bereitstellen und dem Verein schnellstmöglich eine finanzielle Sicherheit geben zu 

können.       

 
 
 
 

Im Auftrag
 
 
 
 
Michael Knapp

 
 
 

Tobias Bergmann
Erster Stadtrat Oberbürgermeister

 

  
 
Anlagen:

 Antrag des Tierschutzverein Neumünster und Umgebung von 1932 e.V. auf 

Gewährung eines Zuschusses von bis zu zusätzlichen 170.000 Euro v. 

30.11.2024
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